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HEIMORDNUNG
Für das Dietrich-Bonhoeffer-Haus

· Studentinnen- und Studentenwohnheim

der Evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde Bonn    -
Präambel
Das Evangelische Studentinnen- und Studentenwohnheim Dietrich Bonhoeffer Haus ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Es ist Bestandteil der Evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde Bonn.

Das Evangelischen Studentinnen- und Studentenwohnheim ist ein Ort, an dem Studierende unterschiedlicher religiöser und kultureller Identität miteinander leben. Es soll auch ein Raum des interkulturellen Dialogs und der Integration sein. Die Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde unterstützt durch ihre Aktivitäten und Angebote das Zusammenleben im Wohnheim. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern wird erwartet, dass sie das Leben der Gemeinschaft im Wohnheim verantwortlich mitgestalten und der Arbeit der Evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde offen gegenüber stehen.
1.
Das Wohnheim der Evangelischen Studentinnen- und Studentengemeinde Bonn, Venusbergweg 4, 53115 Bonn (Gebäude: Venusbergweg 4, Venusbergweg 6, Königstr. 88, Poppelsdorfer Allee 77, Poppelsdorfer Allee 75) ist eine unselbständige Einrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland und gehört zum „Sondervermögen Ev. Studentinnen- und Studentengemeinden und Wohnheimen der Evangelischen Kirche im Rheinland“.

Zum Profil der Wohnheime der Evangelischen Kirche im Rheinland gehört, dass sie sich um eine nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen bemühen. Sie legen darum großen Wert auf einen sorgsamen Umgang mit Energie und Wasser

2.
Das Kuratorium

Das Kuratorium des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses (DBH) verwaltet das Vermögen des Ev. Studentenwohnheimes Bonn nach Maßgabe der kirchlichen Vorschriften, der Satzung des Sondervermögens und der Geschäftsordnung für das Ev. Studentenwohnheim Bonn

Die Leitung des Wohnheimes ist der Heimleitung nach Maßgabe dieser Ordnung zur selbständigen Wahrnehmung übertragen. Die Heimleitung ist dem Kuratorium verantwortlich.

3.         Die Heimleitung
3.1.      Die Heimleitung setzt sich zusammen aus 
            a) dem/der jeweiligen Studentenpfarrer/in
            b) 2 VertreterInnen gewählt durch die Hausversammlung, hilfsweise durch das            

    Seniorat. Ein/e Vertreter/in sollte Bildungsausländer/in sein.
            Der/die Hausmeister/in, die Verwaltungskraft sowie der zuständige

            Zivildienstleistende für das Dietrich-Bonhoeffer-Haus nehmen mit beratender Stimme 

            teil.

3.2
Die Heimleitung kommt dazu zu regelmäßigen, gemeinsam vereinbarten Sitzungen zusammen (in der Regel wöchentlich). Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Personalfragen behandelt werden oder die Heimleitung anders beschließt.

3.3.      Die Heimleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Verwendung der Mittel des Haushaltsplans nach Maßgabe dieses Haushaltsplans und Anweisungen des Kuratoriums.

b) Vorschläge und Mitbestimmung bei der Instandhaltung der Gebäude und deren Einrichtung (inkl. Baulichen Veränderungen und Neubeschaffungen).

c) Entscheidung über Mietbeihilfen: Dem Kuratorium ist über gewährte Mietbeihilfen zu berichten.

d) Vorschläge über die Beschlussfassung der Heimordnung und Hausordnung.

e) Abschluss und Kündigung von Mietverträgen

f) Entgegennahme von Entscheidung über Beschwerden von oder gegen HeimbewohnerInnen und Gästen, soweit sie nicht von der Heimselbstverwaltung beraten und Entschieden werden.

g) Aufrechterhaltung der Ordnung im Studentenwohnheim.

h) Die Heimleitung hat das Recht, HeimbewohnerInnen zu Hilfeleistungen im Interesse des Studentenwohnheims heranzuziehen.

i) Zuweisung der Zimmer des Wohnheims an neu einziehende HeimbewohnerInnen

3.4. Die Heimleitung bedient sich bei der Aufnahme von neuen BewohnerInnen eines Auswahlausschusses. Dieser besteht aus den Mitgliedern der Heimleitung sowie 4 weiteren Studierenden aus den Reihen der WohnheimsbewohnerInnen (Hausversammlung, hilfsweise Seniorat).
            Die Bewerbung für das Wohnheim erfolgt mit einem Bewerbungsformular, das vom

            Auswahlausschuss erstellt ist. Die Auswahl erfolgt in der Regel auf Grunde der vorliegenden Unterlagen.

            Für im Laufe des Semesters unvorhergesehen freiwerdende Wohnheimplätze ist eine Reserveliste zu erstellen. In diesem Falle sowie bei der Erschöpfung der Reserveliste entscheidet die Heimleitung über die Belegung.

3.5
Bei der Auswahl der BewerberInnen ist zu beachten, dass

· der Anteil an ausländischen BewohnerInnen 40% der Gesamtbewohnerschaft nicht übersteigt,

· ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Bewohnern gewahrt bleibt,

· soziale und kommunikative Gesichtspunkte berücksichtig werden.

4.
 Die Heimselbstverwaltung

4.1
Für das Wohnheim des DBH besteht eine Heimselbstverwaltung. Diese regelt speziell Belange der Heimbewohnerinnen des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses und vertritt deren Belange gegenüber Heimträger und Heimleitung.

4.2 Die Organe der Heimselbstverwaltung sind:

a) die Hausversammlung

b) das Seniorat

4.3. Die Hausversammlung

Die Hausversammlung ist die Vollversammlung der HeimbewohnerInnen. Alle HeimbewohnerInnen sind zur Teilnahme an der Hausversammlung verpflichtet, sofern sie nicht aus zwingenden Gründen entschuldigt werden können. Der/die Studentenpfarrer/in nimmt ohne Stimmrecht an den Hausversammlungen teil. Die Hausversammlung wird nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Semester, vom Seniorat einberufen und geleitet. Sie ist einzuberufen auf Antrag der Heimleitung, des/der Studentenpfarrer/in, des Seniorats oder mindestens 20% der HeimbewohnerInnen. Der Termin der Hausversammlung muss 10 Tage vorher den HeimbewohnerInnen bekannt gegeben werden. Die Hausversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 50% der HeimbewohnerInnen und entscheidet mit Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden (sofern nicht andere Regelungen bestehen oder festgelegt werden):

a) Feststellung der gewählten Senioren (Haus/Flursprecher)

b) Entgegennahme des Semesterberichtes des Seniorates sowie wichtiger Informationen der Heimleitung

c) Vorschläge für die Beschlussfassung über Heim- und Hausordnung

d) Beschlussfassung über Anträge an die Heimleitung oder das Kuratorium

e) Wahl der VertreterInnen und StellvertreterInnen für
- Heimleitung

            - Kuratorium

            - Auswahlausschuss

      f)   Wahl des/der Kassenführer(s)/in für die Solidaritätskasse
      g)   Entgegennahme und Prüfung des Kassenberichtes der Solidaritätskasse

      h)   Festsetzung des Semesterbeitrages

4.4
Das Seniorat

Das Seniorat ist die Vertretung der HeimbewohnerInnen. Es setzt sich zusammen aus den FlursprecherInnen und deren VertreterInnen, die von den Fluren bzw. Häusern des DBH benannt werden (1 pro Etage Königstr. 88, je 1 aus Venusbergweg 4, Venusbergweg 6, Poppelsdorfer Allee 75 sowie Poppelsdorfer Allee 77).

Die Mitglieder des Seniorats werden für 1 Semester gewählt. Abwahl eines Senioratsmitgliedes ist nur im konstruktiven Verfahren möglich. Das Seniorat tagt regelmäßig (während der Vorlesungszeit in der Regel wöchentlich). Die Sitzungen sind für alle HeimbewohnerInnen öffentlich, ebenso für das Kuratorium, die Heimleitung und Mitglieder des ESG-MitarbeiterInnenkreises, sofern nicht anders beschlossen wird.

           Aufgaben des Seniorates:

      a) Beratung über und Organisation von Belangen der HeimbewohnerInnen 

b) Vergabe der Mittel aus der Solidaritätskasse nach Maßgabe der Hausversammlung

c) Zuweisung der Zimmer des Wohnheimes an die HausbewohnerInnen bei internen   Umzügen (in Einvernehmen mit der Heimleitung)
d) Entgegennahme von und Entscheidung über Beschwerden bzw. gegen HeimbewohnerInnen sowie Lösung von Konflikten innerhalb der Wohngemeinschaft

e) Organisation von Veranstaltungen der HeimbewohnerInnen

f) Durchführung von Beschlüssen der Hausversammlung           

